












Die vorstehende Satzung. wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

a} eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah
ren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt worden und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den

Mangel ergibt.

;1 {VDvei.t1b?r 
Bochum, den O . Oktober 2018 

Der Oberbürgermeister 

Thomas Eiskirch 

Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung ist auch im Internet unter 

www.bochum.de/amtsblatt veröffentlicht. 

Die Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrale 

Dienste der Stadt Bochum vom 20. November 2018 ist öffentlich

bekannt gemacht durch die Amtliche Bekanntmachung der Stadt 

Bochum Nr. 188/18 im Amtsblatt Nr. 50 / 18 vom 3. Dezember 2018.




